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Betrifft

Haushaltsplan 2017
- Finanzstatusbericht Q2/2017
- UberplanméafRige Mittelbereitstellungen durch den Rat der Stadt Miinster

Beratungsfolge

20.09.2017 Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung
20.09.2017 Rat Entscheidung

Beschlussvorschlag:
I. Sachentscheidung:

1. Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass nach aktuellem Stand der Haushaltsbewirtschaftung und unter
Berticksichtigung der lUberplanmaRigen Mittelbereitstellungen eine Reduzierung des bisher ge-
planten Defizits auf -47,6 Mio. € (Verbesserung um 11,0 Mio. €) prognostiziert werden kann (An-
lage 1).

2. Der Rat stimmt den UberplanméaBigen Mittelbereitstellungen gemaR § 83 Gemeindeordnung
NRW in H6he von insgesamt 21.232.050 € in den folgenden Teilergebnisplanen bzw. im Teilfi-
nanzplan zu:

2.1 Teilergebnisplan Produktgruppe 0605 ,Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen flr Familien®, Zei-
le 15 Transferaufwendungen,15.200.000 €

2.2 Teilergebnisplan Produktgruppe 0601 ,Férderung von Kindern in Tagesbetreuung®,

Zeile 15 Transferaufwendungen, 5.640.000 €

2.3 Teilergebnisplan Produktgruppe 0701 ,Gesundheitsdienste®,
Zeile 15 Transferaufwendungen, 100.000 €

2.4 Teilfinanzplan Produktgruppe 0209 ,Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung®,
InvestitionsmalRnahme 4370 ,Neubau Geratehaus Handorf“, 292.050 €

3. Die haushaltsrechtliche Deckung der unter Punkt 2 genannten Uberplanmafligen Mittelbereitstel-
lungen in Hohe von insgesamt 21.232.050 € erfolgt folgendermal3en:

3.1 zum Beschlusspunkt 2.1
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Teilergebnisplan 0605 ,Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen fiir Familien “,
Zeile 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Mehrertrag von 9.700.000 € ,

Teilergebnisplan 1601 ,Allgemeine Finanzwirtschaft®, Zeile 1 Steuern und &hnliche Abgaben,
hier: Gewerbesteuerertrage, Mehrertrag 5.500.000 €

3.2 zum Beschlusspunkt 2.2:
Teilergebnisplan 1601 ,Allgemeine Finanzwirtschaft®, Zeile 1 Steuern und ahnliche Abgaben,
hier: Gewerbesteuerertrage, Mehrertrag 5.640.000 €

3.3 zum Beschlusspunkt 2.3:
Teilergebnisplan 1601 ,Allgemeine Finanzwirtschaft‘, Zeile 1 Steuern und ahnliche Abgaben,
hier: Gewerbesteuerertrage, Mehrertrag 100.000 €

3.4 zum Beschlusspunkt 2.4:
Teilfinanzplan Produktgruppe 0503 ,Sicherung besonderer sozialer Bedarfe®,
Investitionsmalnahme 4052 ,Herrichtung Oxford-Kaserne (Blocke 16/20)“, Minderauszahlung
292.050 €

Begriindung:

Zum Beschlusspunkt 1

Mit Ablauf des ersten Halbjahres legt die Verwaltung dem Rat einen Zwischenbericht zur Entwick-
lung des laufenden Haushaltsjahres (Finanzstatus 11/2017) vor. Der als Anlage 1 beigefligte Kurzbe-
richt wird in diesem Jahr als Teil dieser Gesamtvorlage erstellt und dient somit auch dazu, die ge-
maf Beschlusspunkt 2 notwendige Budgetumschichtung im Gesamthaushalt einzuordnen.

Insbesondere die Einnahmenseite des Haushaltes entwickelt sich gegeniber der Haushaltsplanung
ausgesprochen positiv. So wird bei der Gewerbesteuer nach der aktuellen Einschatzung ein Ergeb-
nis von 295,0 Mio. € erwartet, eine Steigerung von 20,0 Mio. € gegenuber dem Haushaltsansatz.
Ebenso wird bei der Einkommensteuer mit 4,0 Mio. € Uber dem prognostizierten Wert gerechnet.
Aufgrund eines bilanziellen Sondereffekts im Geschéftsjahr 2016 erhdht sich die Ausschittung der
Sparkasse Munsterland Ost auf brutto 11,3 Mio. €. Abzlglich der Kapitalertragssteuer und des Soli-
daritatszuschlags verbleibt ein Nettoertrag von 9,5 Mio. €, eine Verbesserung um 6,5 Mio. € im Ver-
gleich zur Veranschlagung im Haushaltsplan.

Haushaltsbelastend wirken sich zusatzliche Aufwendungen von saldiert rd. 11,0 Mio. € (nach Abzug
der zusatzlichen Ertrage) im Bereich Kinder, Jugendliche und Familien aus. Im Sozialbereich kommt
es durch ausbleibende Ertrage und gleichzeitig nicht bendtigter Aufwendungen (insbesondere im
Fllchtlingsbereich) im Saldo zu einer weiteren Belastung von rd. 8,6 Mio. €.

Auch unter Berucksichtigung dieser Haushaltsbelastungen erwartet die Verwaltung insgesamt eine
Reduzierung des Defizits um rd. 11,0 Mio. € zum Jahresende.

Zu den Beschlusspunkten 2 und 3

Gegeniiber dem vom Rat am 14.12.2016 beschlossenen Haushaltplan 2017 besteht die Notwendig-
keit von Mittelumschichtungen innerhalb des Gesamtbudgets, die von der Hohe her den Zustandig-
keitsbereich des Stadtk&mmerers tbersteigen und daher der Zustimmung des Rates bedirfen. Da
die Deckung der uberplanméaRigen Mittelbereitstellungen in den genannten Teilergebnisplanen im
Gesamthaushalt gegeben ist, schlagt die Verwaltung den Weg der Mittelbereitstellung geman
§ 83 GO NRW vor. Die Notwendigkeit zur Erstellung eines Nachtragshaushaltsplanes wird nicht
gesehen. Gemal § 81 GO NRW ist eine Nachtragssatzung (mit Haushaltsplan) zwingend zu erlas-
sen, wenn sich zeigt, dass u. a. der Jahresfehlbetrag erheblich héher ausfallen wird als geplant oder
zusétzliche Aufwendungen in einem im Verhéltnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Um-
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fang geleistet werden missen. Dies ist offensichtlich fir den Haushaltsplan 2017 nicht der Fall.

Zu Beschlusspunkt 2.1

Aufgrund der Entwicklung der Aufwendungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung werden aus der-
zeitiger Sicht zusatzliche Aufwandserméchtigungen in Hohe von 15,2 Mio. € bendétigt. Dem stehen
allerdings zusatzliche Ertrage von 9,7 Mio. € gegenlber, so dass im Saldo ein Mehrbedarf von
5,5 Mio. € besteht. Nahere Erlauterungen sind in dem als Anlage 2 beigefiigten Bericht zu entneh-
men.

Zu Beschlusspunkt 2.2

Zur Sicherstellung der Betriebskostenzuschiisse und &hnlicher Zahlungen in diesem Bereich ergibt
sich im Amt fUr Kinder, Jugendliche und Familien ein zuséatzlicher Bedarf von rd. 5,6 Mio. €. Fir die
Bedarfsplanung stehen nunmehr die konkreten, in der aktuellen Fassung des KiBiz enthaltenen Stei-
gerungen der gesetzlichen Betriebskostenzuschusse zur Verfigung. Die Anpassungen enthalten ins-
besondere alle Anderungen, die aus dem Abgleich zwischen der Planungsgarantie (= garantiertes
Budget auf Basis der Belegung aus dem vorherigen Kitajahr) und der tatsachlichen Belegung der
einzelnen Kitas resultieren. Aufgrund der Finanzierungsregelung mit dem letzten KiBiz-
Anderungsgesetz kommt es bei der Kalkulation der Zuschiisse nicht ausschlieRlich auf die tatsachli-
chen Platzzahlen an.

DarlUber hinaus muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass die Kalkulation der Haus-
haltsansatze einen relativ hohen Zeitvorlauf bis zur Beschlussfassung der Haushaltssatzung durch
den Rat hat. Zudem ist aufgrund der Erfahrungen aus Vorjahren, in denen zum Jahresende nicht be-
notigte Mittel noch in erheblichem Umfang vorhanden waren, eine sehr enge Ansatzkalkulation vor-
genommen worden.

Zu Beschlusspunkt 2.3

Fir die Zahlung der Krankenhausumlage, die seit 2002 vom Land NRW als Beteiligung der Kommu-
nen an den Kosten der Investitionen im Krankenhausbereich erhoben wird, besteht Gber den Haus-
haltsansatz von 3,6 Mio. € hinaus ein zusatzlicher Bedarf von 100.000 €. Die Hohe der Kranken-
hausumlage orientiert sich an der Einwohnerzahl.

Zu Beschlusspunkt 2.4

Von den fir den Neubau des Feuerwehrgeratehauses Handorf im Haushaltsplan 2016 veranschlag-
ten Mitteln ist der noch bendétigte Restbetrag von 292.050 € im Rahmen der Ermachtigungsibertra-
gungen von 2016 nach 2017 irrtimlich nicht Gbertragen worden. Diese Mittel werden nun mit dem
Beschluss erneut bereitgestellt.

Zu Beschlusspunkt 3.

Zur Deckung der tberplanmaRigen Mittelbereitstellungen in den Teilergebnisplanen in Héhe von ins-
gesamt 20.940.000 € kénnen Mehrertrage von 9,7 Mio. € aus dem Bereich Erzieherische und wirt-
schaftliche Hilfen fir Familien eingesetzt werden (siehe hierzu die Erlauterungen in der Anlage 2). Zur
haushaltsrechtlichen Deckung der restlichen 11,24 Mio. € werden Mehrertrage bei der Gewerbesteu-
er eingesetzt. Gegeniber der Haushaltsplanung von 275 Mio. € lasst die Entwicklung der Gewerbe-
steuereinnahmen im Jahr 2017 ein Ergebnis von 295 Mio. € erwarten.

Die Deckung im Investitionsbereich von 292.050 € (Teilfinanzplan) kann durch nicht benétigte Mittel
aus dem Bereich der Fluchtlingsunterkiinfte sichergestellt werden.

V.

gez.
Reinkemeier
StadtkAmmerer
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Anlagen
Anlage 1: Finanzstatusbericht Q2/2017

Anlage 2: Mehrbedarf im Bereich ,Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen flr Familien®

V/0742/2017



	aktdatum
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	Anlage
	FLD_SIDAT

